
Mein Beitrag für die Zukunft  
der Rudolf Steiner Schule  
Zürcher Oberland

… wer hilft mir weiter?

Für nähere Auskünfte kann ich mich an 
folgende Personen wenden.
Ich gehe davon aus, dass meine Fragen 
vertrauensvoll behandelt werden:

Verena Schaltegger
Telefon 055 210 60 66 
verena.schaltegger@rsszo.ch

Erich Pliessnig
Telefon 044 932 31 56 
erich.pliessnig@rsszo.ch 

Markus Dürr 
Telefon 044 950 04 54 
markus.duerr@rsszo.ch

Adressen  
Schulvereinigung und Schule:

Adresse	� Vorstand Freie Schulvereinigung  
Zürcher Oberland 
Usterstrasse 141 
8620 Wetzikon

Telefon	 044 933 06 20 (Sekretariat)
E-Mail	 vorstand@rsszo.ch
Spenden	� Postcheck-Konto 87-3246-9 oder
	� Zürcher Kantonalbank,  

8622 Wetzikon:  
Konto 1155-0200.580

Homepage	 www.rsszo.ch

Herzlichen Dank!

Fotos: Andreas Henschel
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Ex
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Die Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland  
wurde 1976 gegründet. Sie ist eine frei zu-
gängliche und unabhängige Schule in priva-
ter Trägerschaft. Über 300 Schülerinnen und 
Schüler besuchen zurzeit die 12 Schulklassen 
und 2 Kindergärten. Die pädagogischen Prin-
zipien beruhen auf den Erkenntnissen Rudolf 
Steiners: Lernen als ganzheitlicher Prozess, 
der Hand, Herz und Kopf verbindet. Die Schule 
will anleiten, die Welt um uns ebenso wie die 
Welt in uns zu entdecken.

Die Schule erhält keine Staatsbeiträge und 
wird zum grossen Teil von den Schuleltern 
finanziert. Einen beachtlichen Teil tragen auch 
Menschen bei, welche diese Schule sinnvoll 
und notwendig finden. Ohne diese Beiträge 
könnte die Schule finanziell nicht bestehen.

Der Rechtsträger der Schule ist der Verein 
«Freie Schulvereinigung Zürcher Oberland».

Wie kann ich die Schule  
unterstützen …

…  mit einer Schenkung
spende ich der Freien Schulvereinigung Zür-
cher Oberland eine bestimmte Summe und 
kann diese, da der Schulverein als gemein-
nützige Organisation gilt, bis zu einem gewis-
sen Prozentsatz des Einkommens von meinen 
Steuern abziehen. 

… mit einem Darlehen
stelle ich der Schule für eine befristete oder 
unbefristete Zeit einen zinslosen Betrag zur 
Verfügung, der anstelle von Hypotheken die 
Bereitstellung der Schulräume ermöglicht. 
Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.

Ein Darlehen kann ich jederzeit in eine Schen-
kung umwandeln.

… �mit einer testamentarischen  
Begünstigung oder einem Legat

kann ich die Schule in meinem Testament 
folgendermassen einsetzen:
  �Mit einem Vermächtnis hinterlasse ich 
der Schule einen festen Geldbetrag oder 
Sachwerte. 

  ��Ich setze den Schulverein als Miterbe ein 
und hinterlasse ihm einen prozentualen 
Teil meines Vermögens.

  ��Ich habe keine Erbverpflichtungen und 
möchte den Schulverein als Alleinerbe 
einsetzen.

Ich bestimme selbst,  
wie mein Geld eingesetzt wird

Mein Beitrag kommt immer den Schülerin-
nen und Schülern zugute! 

Mein Darlehen wird zur Finanzierung der 
Schulgebäude verwendet.  Ich entlaste damit 
die Schule von den Zinskosten.

Eine Spende kann ich folgenden Verwendun-
gen zuordnen:
  �Schulräume
  �Schulbetrieb
  ��Stipendienfonds (Ergänzung von Eltern
beiträgen bei Notsituationen)

  �Aktion (Neuanschaffungen, Ersatz usw.)
  �Freie Spende


